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1. Blockchain 

Die Nutzung von Blockchains wird nicht durch ein eigenes Gesetz geregelt. 

Ziel der Gesetzgebung ist es vielmehr, den bestehenden Rechtsrahmen so anzupassen, dass ein 
innovations- und investitionsfreundliches Klima für den Einsatz der Blockchain-Technologie 
entsteht. Gleichzeitig soll die Technologieneutralität gewahrt bleiben, um den Verbrauchern die 
Wahl bei der Nutzung der Techniken zu lassen. 

2. Kryptowährungen 

Auch für Kryptowährungen gibt es kein eigenes Gesetz. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde hat Kryptowährungen als Finanzinstrument im Sinne des Kre-
ditwesengesetzes (KWG) qualifiziert. Damit ist die bloße Nutzung von Kryptowährungen zum Be-
zahlen noch kein Bankgeschäft im Sinne des KWG. Jedoch brauchen Plattformen, auf denen mit 
Kryptowährungen gehandelt wird (gewerblicher Handel), eine Erlaubnis der Aufsichtsbehörde. 
Diese Plattformen unterliegen zudem den gleichen geldwäscherechtlichen Vorschriften wie an-
dere Finanzdienstleister. 

* * * 


